
 
Deutscher Bundestag 
2. Untersuchungsausschuss 
der 17. Wahlperiode 
Der Vorsitzende 

 

 

 

Der 2. Untersuchungsausschuss hat in seiner Sitzung am 1. März 2012 beschlossen: 

 

 

Beweisbeschluss BB-1 

 

 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungsauftrag, insbesondere zur 

Evaluierung bundesrechtlicher Vorschriften, durch 

 

Beiziehung 

 

sämtlicher Akten, Dokumente, in Dateien oder auf andere Weise gespeicherter Daten 

und sonstiger sächlicher Beweismittel, die im Organisationsbereich des Landesamtes 

für Verfassungsschutz des Landes Brandenburg und des Ministeriums des Innern des 

Landes Brandenburg als der für den Verfassungsschutz verantwortlichen obersten 

Landesbehörde vorliegen, soweit sie 

 

1. den Untersuchungsgegenstand betreffen, also Informationen enthalten über die 

Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund“ oder über ihre mutmaß-

lichen Mitglieder oder Unterstützer, insbesondere Uwe Böhnhardt, Uwe Mund-

los, Beate Zschäpe, André E., Susann E., Pierre J., Jan Botho W., Thomas S.,  

Ralf W., Herrmann S., Holger G., Carsten S., Matthias D., Mandy S., Max Flo-

rian B. – also die Personen, gegen die der Generalbundesanwalt unter den Ak-

tenzeichen 2 BJs 162/11-2 sowie 2 BJs 2/12-2 bis 2 BJs 6/12 sowie 2 BJs 8/12-2 

bis 2 BJs 12/12-2 Ermittlungen führt – oder über weitere Personen oder über 

Organisationen aus ihrem Unterstützerumfeld sowie über gegebenenfalls beste-

hende Verbindungen zu rechtsextremen Vereinen oder Organisationen. 
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und soweit sie 

 

2. den Untersuchungszeitraum betreffen, also Informationen enthalten über den 

Zeitraum vom 01.01.1992 bis zum 08.11.2011, 

 

und soweit sie 

 

3. die Zusammenarbeit und den Erkenntnisaustausch von Bund und Ländern 

betreffen, also Informationen enthalten, die mit Stellen des Bundes – hier vor 

allem dem Bundesamt für Verfassungsschutz, dem Bundesnachrichtendienst, 

dem Militärischen Abschirmdienst, dem Bundeskriminalamt und dem 

Generalbundesanwalt – ausgetauscht wurden oder aus heutiger Sicht hätten 

ausgetauscht werden können, 

 

im Wege des Ersuchens um Amtshilfe gemäß § 18 Abs. 4 PUAG i.V.m. Art. 44 Abs.  

3 GG über die Staatskanzlei des Landes Brandenburg bei der zuständigen obersten 

Landesbehörde. 

 
 

 
 
Sebastian Edathy, MdB 


